
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/9/28 6Ob581/95,
4Ob156/97p, 1Ob215/98v, 7Ob32/00g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1995

Norm

EheG §61 Abs3

Türkisches ZGB Art134

Rechtssatz

In ein von einem österreichischen Gericht nach materiellem türkischen Recht gefälltes Scheidungsurteil ist - mangels

einer entsprechenden materiellrechtlichen Grundlage im anzuwendenden türkischen Scheidungs- und

Scheidungsfolgenrecht - kein Verschuldensausspruch aufzunehmen.

Entscheidungstexte

6 Ob 581/95

Entscheidungstext OGH 28.09.1995 6 Ob 581/95

4 Ob 156/97p

Entscheidungstext OGH 27.05.1997 4 Ob 156/97p

Auch; Beisatz: Das schließt jedoch nicht aus, daß der Richter in einem nachfolgenden Verfahren an die

Feststellungen des Scheidungsrichters im Hinblick auf das Verschulden gebunden ist. (T1)

1 Ob 215/98v

Entscheidungstext OGH 27.10.1998 1 Ob 215/98v

Vgl auch

7 Ob 32/00g

Entscheidungstext OGH 15.03.2000 7 Ob 32/00g

Auch; Beis wie T1
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